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Publizierende Stelle 
Canton du Valais - Service de la mobilité, Kanton Wallis - Dienststelle für Mobilität, Rue des Creusets 5, 
1950 Sion

Öffentliche Planauflage – Galerie Wandschluichen, 
Ferden

Titel der Planauflage 
Galerie Wandschluichen 

Verantwortliche Stelle 

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt 

Projektbeschreibung 

Das Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt  

legt durch die Dienststelle für Mobilität, im Einverständnis mit der Gemeinde Ferden, das 
Auflageprojekt „Galerie Wandschluichen“, auf der Strasse HG24 Goppenstein - 
Blatten - Fafleralp auf dem Gebiet der Gemeinde Ferden, während dreissig Tagen gemäss 
den Artikeln 39 ff. des Strassengesetzes vom 3. September 1965 öffentlich auf. 

Rodung von Wald und Entfernung von Ufervegetation 

In Anwendung von Artikel 15 des Gesetzes über den Wald und die Naturgefahren vom 
14. September 2011, von Artikel 8 der Verordnung über den Wald und die 
Naturgefahren vom 30. Januar 2013 sowie von Artikel 23 der kantonalen Verordnung 
über den Natur und Heimatschutz vom 20. September 2000 veröffentlicht die 
Dienststelle für Mobilität, das nachfolgende Rodungsdossier  

Gesuchstellerin : DMRU, DFM, Kreis 1 - Oberwallis 

Zweck der Rodung : Bau Galerie Wandschluichen 

Standort der Rodung :  

Koordinaten 1136390 / 2624236 (Gemeinde Ferden 

Koordinaten 1136168 / 2624232 (Gemeinde Ferden)  

Rodungsfläche : (definitive Rodung von 1308m2 Wald, temporäre Rodung von 2397m2 
Wald) 



Spezialbewilligung gemäss GSchG 

Das Strassenbauprojekt benötigt gestützt auf die Gewässerschutzgesetzgebung eine 
Spezialbewilligung. Die diesbezüglichen Angaben sind in den Auflageunterlagen 
enthalten.  

Visa 

Staatsrat Franz Ruppen 

Veröffentlichungsdatum 

12. April 2024 

Rechtsmittel / Einsichtnahme 

Allfällige Einsprachen sind innert 30 Tagen seit Bekanntmachung im  
Amtsblatt schriftlich und begründet bei der Gemeindeverwaltung der Standortgemeinde 
Ferden einzureichen. 
Die Pläne und Unterlagen können während der dreissigtägigen Frist bei der 
Gemeindeverwaltung von Ferden, bei der Dienststelle für Mobilität, Gebäude « Mutua », 
rue des Creusets 5, 1950 Sitten oder bei der Dienststelle für Mobilität, Kreis 1 - 
Oberwallis, Kantonsstrasse 275, 3902 Brig-Glis, eingesehen werden. 

Kontaktstelle 
Kanton Wallis - Dienststelle für Mobilität 
Rue des Creusets 5  
1950 Sion 

Frist ab dem Erscheinen der vorliegenden öffentlichen Planauflage 
30 Tage
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